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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Legislativtext

In den Änderungsanträgen werden Hervorhebungen in Fett- und Kursivdruck 
vorgenommen. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile des 
Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen 
Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, die in einer 
Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese 
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Das Europäische Parlament hatte in seiner Sitzung vom 15. März 2002 seinen Standpunkt in 
erster Lesung zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Lebensversicherungen (KOM (2000) 398 - 2000/0162 (COD)) angenommen.

In der Sitzung vom 30. Mai 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass er den Gemeinsamen Standpunkt erhalten und an den Ausschuss für Recht und 
Binnenmarkt überwiesen hat (7328/1/ 2002 - C5-0230/2002).

Der Ausschuss hatte in seiner Sitzung vom 13. September 2000 The Lord Inglewood als 
Berichterstatter benannt.

Der Ausschuss prüfte den Gemeinsamen Standpunkt und den Entwurf einer Empfehlung für 
die zweite Lesung in seinen Sitzungen vom 19. Juni 2002, 10. Juli 2002 und 10. September 
2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Giuseppe Gargani, Vorsitzender; Willi Rothley, 
Ioannis Koukiadis und Bill Miller, stellvertretende Vorsitzende; The Lord Inglewood, 
Berichterstatter; Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Janelly Fourtou, Marie-
Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, 
Hans Karlsson (in Vertretung von François Zimeray), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Neil MacCormick, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Anne-Marie Schaffner, Marianne 
L.P. Thyssen, Diana Wallis und Stefano Zappalà.

Die Empfehlung für die zweite Lesung wurde am 11. September 2002 eingereicht.

Die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen zum Gemeinsamen Standpunkt wird im 
Entwurf der Tagesordnung für die Tagung angegeben, auf der die Empfehlung geprüft wird.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Lebensversicherungen (7328/1/ 2002 – C5-0230/2002 – 
2000/0162(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (7328/1/ 2002 – C5-0230/2002),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag2 der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM (2000) 398),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 78 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt für die zweite 
Lesung (A5-0287/2002),

1. billigt den Gemeinsamen Standpunkt;

2. stellt fest, dass der Rechtsakt entsprechend dem Gemeinsamen Standpunkt erlassen wird;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Rechtsakt mit dem Präsidenten des Rates gemäß 
Artikel 254 Absatz 1 des EG-Vertrags zu unterzeichnen;

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Rechtsakt im Rahmen seiner Zuständigkeiten zu 
unterzeichnen und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates seine 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veranlassen;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

1 ABl. C 343 vom 5.12.2001, S. 202-257.
2 ABl. C 365 vom 19.12.2000, S. 1.


